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Alte Fassung Neue Fassung  

Hauptsatzung 
der Gemeinde Niederkrüchten 

vom 12. Dezember 2001 
 

 
(Amtsblatt Kreis Viersen 2001, S. 804) geän-
dert durch die Erste Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung vom 20. Dezember 2004 (Amts-
blatt Kreis Viersen 2004, S. 986) in Kraft getre-
ten am 1. Januar 2005, geändert durch die 
Zweite Satzung zur Änderung der Hauptsat-
zung vom 3. Juli 2008 (Amtsblatt Kreis Viersen 
2008, S. 585) in Kraft getreten am  
11. Juli 2008 (Tag nach der Bekanntmachung), 
geändert durch Dritte Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung vom 20. April 2016 (Amts-
blatt Kreis Viersen 2016, S. 323) in Kraft getre-
ten am 29. April 2016 
Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung 
mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW., S. 
666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. 
März 2000 (GV. NRW., S. 245),  hat der Rat 
der Gemeinde Niederkrüchten am 11. Dezem-
ber 2001 mit der Mehrheit der gesetzlichen 
Anzahl der Ratsmitglieder die folgende Haupt-
satzung beschlossen: 
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§ 1 

Gemeindegebiet 
 
1) Die Gemeinde Niederkrüchten besteht seit 

dem 1. Januar 1972. Sie ist durch das Ge-
setz  zur Neugliederung der Gemeinden 
und Kreise des Neugliederungsraumes 
Aachen vom 14. Dezember 1971 (GV. 
NW., S. 414) durch Zusammenschluss der 
Gemeinden Elmpt und Niederkrüchten ge-
bildet worden. 

 
2) Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche 

von 6.707 ha. 
 
 

§ 2 
Wappen, Dienstsiegel und Banner 

 
Die Gemeinde Niederkrüchten führt gemäß 
Genehmigungsurkunde des Regierungspräsi-
denten in Düsseldorf vom 9. Februar 1976 ein 
Wappen, ein Dienstsiegel und ein Banner, die 
wie folgt beschrieben werden: 
 
Wappenbeschreibung: Gespalten; vorne in 
Gold (Gelb) eine halbe rote Lilie, auf deren 
Kelchblatt ein linksgekehrter grüner Sittich 
sitzend; hinten in Silber (Weiß) drei blaue Bal-
ken. 
 
Siegelbeschreibung: Umschrift oben:  
 GEMEINDE NIEDERKRÜCHTEN 
 Umschrift unten: KREIS VIERSEN 
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Siegelbild: Im Siegelgrund der Inhalt des Ge-
meindewappens in Umrisszeichnung ohne 
Schild in einem Kreis. 
 
Bannerbeschreibung: Unter weißem Banner-
haupt, darin der Wappenschild der Gemeinde, 
Blau - Gelb im Verhältnis 1:1 längsgestreift. 
 
 

§ 3 
Gleichstellung von Frau und Mann 

 
Der Bürgermeister bestellt eine hauptamtlich 
tätige Gleichstellungsbeauftragte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siegelbild: Im Siegelgrund der Inhalt des Ge-
meindewappens in Umrisszeichnung ohne 
Schild in einem Kreis. 
 
Bannerbeschreibung: Unter weißem Banner-
haupt, darin der Wappenschild der Gemeinde, 
Blau - Gelb im Verhältnis 1:1 längsgestreift. 

 
 

§ 3 
Gleichstellung von Frau und Mann 

 
Der Bürgermeister bestellt eine hauptamtlich 
tätige Gleichstellungsbeauftragte. 
 

§ 3 a 
Wahrung der Belange von Menschen mit Be-

hinderung 
 
(1) Rat und Verwaltung der Gemeinde Nie-

derkrüchten sind im Sinne der allgemei-
nen Zielsetzungen des Behindertengleich-
stellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
entschlossen, die Wahrung der Belange 
von Menschen mit Behinderung in der 
Gemeinde Niederkrüchten sicherzustellen 
und darüber hinaus ihre Beteiligung an 
der Entwicklung der Gemeinde Nieder-
krüchten zu einer behindertengerechten 
Kommune zu ermöglichen und zu fördern. 
Dieses soll soweit immer möglich im Zu-
sammenwirken mit den örtlichen Organi-
sationen und Vereinen der Menschen mit 
Behinderungen und der Landesbehinder-
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tenbeauftragten geschehen. 
 
(2) Um Rat und Verwaltung bei der Wahr-

nehmung der besonderen Lebensinteres-
sen der Menschen mit Behinderungen zu 
beraten, zu unterstützen und zum Wohl 
der Menschen mit Behinderung mitzuwir-
ken, wird durch den Rat der Gemeinde 
Niederkrüchten eine ehrenamtliche Be-
hindertenbeauftragte oder ein ehrenamtli-
cher Behindertenbeauftragter bestellt. Die 
Behindertenbeauftragte oder der Behin-
dertenbeauftragte erhält eine vom Rat der 
Gemeinde Niederkrüchten festzulegende 
Aufwandsentschädigung. 
 

(3) Die Behindertenbeauftragte oder der Be-
hindertenbeauftragte wird für die Zeit der 
Wahlperiode des Rates bestellt. Sie oder 
er übt ihr bzw. sein Amt nach Ablauf der 
Zeit, für die sie oder er bestellt ist, bis zur 
Neuwahl der Behindertenbeauftragten o-
der des Behindertenbeauftragten aus. Ei-
ne Beendigung kann ebenfalls durch eine 
Abwahl durch den Rat der Gemeinde Nie-
derkrüchten oder bei Verlangen auf vor-
zeitige Beendigung durch die Behinder-
tenbeauftragte oder den Behindertenbe-
auftragten erfolgen.  

 
(4) Die Aufgaben und Befugnisse werden 

vom Bürgermeister unter Berücksichti-
gung der Vorgaben des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes (BGG) festgelegt. 
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§ 4 
Unterrichtung der Einwohnerinnen  

und Einwohner 
 
(1) Der Rat hat die Einwohnerinnen und Ein-

wohner über allgemein bedeutsame Ange-
legenheiten der Gemeinde zu unterrichten. 
Die Unterrichtung hat möglichst frühzeitig 
zu erfolgen. Über die Art und Weise der 
Unterrichtung (z. B. Hinweis in der örtlichen 
Presse, öffentliche Anschläge, schriftliche 
Unterrichtung aller Haushalte, Durchfüh-
rung besonderer Informationsveranstaltun-
gen, Abhaltung von Einwohnerversamm-
lungen) entscheidet der Rat von Fall zu 
Fall. 

 
(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbe-

sondere stattfinden, wenn es sich um Pla-
nungen oder Vorhaben der Gemeinde 
handelt, die die strukturelle Entwicklung 
der Gemeinde unmittelbar und nachhaltig 
beeinflussen oder die mit erheblichen 
Auswirkungen für eine Vielzahl von Ein-
wohnerinnen und Einwohnern verbunden 
sind. Die Einwohnerversammlung kann auf 
Teile des Gemeindegebietes beschränkt 

(5) Die Behindertenbeauftragte oder der Be-
hindertenbeauftragte erstattet dem Rat 
der Gemeinde Niederkrüchten einmal 
jährlich einen schriftlichen Bericht über ih-
re oder seine Tätigkeit. 

 
 
 

§ 4 
Unterrichtung der Einwohnerinnen  

und Einwohner 
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sondere stattfinden, wenn es sich um Pla-
nungen oder Vorhaben der Gemeinde 
 handelt, die die strukturelle Entwicklung 
der Gemeinde unmittelbar und nachhaltig 
beeinflussen oder die mit erheblichen  
Auswirkungen für eine Vielzahl von Ein-
wohnerinnen und Einwohnern verbunden 
sind. Die Einwohnerversammlung kann auf 
Teile des Gemeindegebietes beschränkt 
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werden. 
 
(3) Hat der Rat die Durchführung einer Ein-

wohnerversammlung beschlossen, so setzt 
der Bürgermeister Zeit und Ort der Ver-
sammlung fest und lädt alle Einwohnerin-
nen und Einwohner durch öffentliche Be-
kanntmachung ein. Die in der Geschäfts-
ordnung für die Einberufung des Rates 
festgelegten Ladungsfristen gelten ent-
sprechend. Der Bürgermeister führt den 
Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der 
Versammlung unterrichtet der Bürgermeis-
ter die Einwohnerinnen und Einwohner 
über Grundlagen, Ziele, Zwecke und Aus-
wirkungen der Planung bzw. des Vorha-
bens. Anschließend haben die Einwohne-
rinnen und Einwohner Gelegenheit, sich zu 
den Ausführungen zu äußern und sie mit 
den vom Rat zu bestimmenden Ratsmit-
gliedern aller Fraktionen und dem Bürger-
meister zu erörtern. Eine Beschlussfas-
sung findet nicht statt. Der Rat ist über das 
Ergebnis der Einwohnerversammlung in 
seiner nächsten Sitzung zu unterrichten. 

 
(4) Die dem Bürgermeister aufgrund der Ge-

schäftsordnung obliegende Unterrich-
tungspflicht bleibt unberührt. 

 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in 

werden. 
 
(3) Hat der Rat die Durchführung einer Ein-

wohnerversammlung beschlossen, so setzt 
der Bürgermeister Zeit und Ort der Ver-
sammlung fest und lädt alle Einwohnerin-
nen und Einwohner durch öffentliche Be-
kanntmachung ein. Die in der Geschäfts-
ordnung für die Einberufung des Rates 
festgelegten Ladungsfristen gelten ent-
sprechend. Der Bürgermeister führt den 
Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der 
Versammlung unterrichtet der Bürgermeis-
ter die Einwohnerinnen und Einwohner über 
Grundlagen, Ziele, Zwecke und Aus-
wirkungen der Planung bzw. des Vorha-
bens. Anschließend haben die Einwohne-
rinnen und Einwohner Gelegenheit, sich zu 
den Ausführungen zu äußern und sie mit 
den vom Rat zu bestimmenden Ratsmit-
gliedern aller Fraktionen und dem Bürger-
meister zu erörtern. Eine Beschlussfassung 
findet nicht statt. Der Rat ist über das Er-
gebnis der Einwohnerversammlung in sei-
ner nächsten Sitzung zu unterrichten. 

 
(4) Die dem Bürgermeister aufgrund der Ge-

schäftsordnung obliegende Unterrich-
tungspflicht bleibt unberührt. 

 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in 
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Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit 
Anregungen oder Beschwerden an den Rat 
zu wenden. Anregungen und Beschwerden 
müssen Angelegenheiten betreffen, die in 
den Aufgabenbereich der Gemeinde Nie-
derkrüchten fallen. 

 
(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in 

den Aufgabenbereich der Gemeinde Nie-
derkrüchten fallen, sind vom Bürger-
meister an die zuständige Stelle weiterzu-
leiten. Die Antragstellerin bzw. der Antrag-
steller ist hierüber zu unterrichten. 

 
(3) Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, 

die weder Anregungen oder Beschwerden 
zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärun-
gen, Ansichten etc.), sind ohne Beratung 
vom Bürgermeister zurückzugeben. 

 
(4) Der Rat überweist die Anregungen und 

Beschwerden an den jeweils zuständigen 
Ausschuss. Der Ausschuss hat die Einga-
be zu beraten und dem Rat einen Be-
schlussvorschlag vorzulegen. Der Rat 
nimmt sodann abschließend Stellung zu 
der Eingabe. Ist für die Entscheidung über 
Anregungen und Beschwerden ein ent-
scheidungsberechtigter Ausschuss oder 
der Bürgermeister zuständig, leitet der Rat 
die Eingaben an diese Stellen zur ab-
schließenden Erledigung weiter. 

 
(5) Der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller 

kann aufgegeben werden, weitere ergän-

Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit 
Anregungen oder Beschwerden an den 
Rat zu wenden. Anregungen und Be-
schwerden müssen Angelegenheiten be-
treffen, die in den Aufgabenbereich der 
Gemeinde Niederkrüchten fallen. 

 
(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht 

in den Aufgabenbereich der Gemeinde 
Niederkrüchten fallen, sind vom Bürger-
meister an die zuständige Stelle weiterzu-
leiten. Die Antragstellerin bzw. der Antrag-
steller ist hierüber zu unterrichten. 

 
(3) Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, 

die weder Anregungen oder Beschwerden 
zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärun-
gen, Ansichten etc.), sind ohne Beratung 
vom Bürgermeister zurückzugeben. 

 
(4) Der Rat überweist die Anregungen und 

Beschwerden an den jeweils zuständigen 
Ausschuss. Der Ausschuss hat die Einga-
be zu beraten und dem Rat einen Be-
schlussvorschlag vorzulegen. Der Rat 
nimmt sodann abschließend Stellung zu 
der Eingabe. Ist für die Entscheidung über 
Anregungen und Beschwerden ein ent-
scheidungsberechtigter Ausschuss oder 
der Bürgermeister zuständig, leitet der Rat 
die Eingaben an diese Stellen zur ab-
schließenden Erledigung weiter. 

 
(5) Der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller 

kann aufgegeben werden, weitere ergän-
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zende Unterlagen, die für eine ordnungs-
gemäße Beratung erforderlich sind, einzu-
reichen. Die Beratung kann in diesen Fäl-
len bis zur Einreichung der notwendigen 
Unterlagen ausgesetzt werden. 

 
(6) Von einer Prüfung von Anregungen und 

Beschwerden soll abgesehen werden, 
wenn 

 
a. der Inhalt einen Straftatbestand erfüllt, 
b. gegenüber bereits geprüften Anregun-

gen oder Beschwerden kein neues 
Sachvorbringen vorliegt. 

 
(7) Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller 

ist durch den Bürgermeister über die ab-
schließende Stellungnahme zu seiner An-
regung oder Beschwerde zu unterrichten. 

 
 

§ 6 
Bezeichnung des Rates und  

der Ratsmitglieder 
 
(1) Der Rat führt die Bezeichnung „Rat der 

Gemeinde Niederkrüchten“. 
 
(2) Die Mitglieder des Rates führen die Be-

zeichnung „Ratsmitglied“. 
 
  

§ 7 
Dringlichkeitsentscheidungen 
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Dringlichkeitsentscheidungen des Hauptaus-
schusses oder des Bürgermeisters mit einem 
Ratsmitglied (§ 60 Abs. 1 und 2 GO) bedürfen 
der Schriftform. Das mitunterzeichnende Rats-
mitglied darf nicht der Fraktion des Bürger-
meisters angehören.  
 
 

§ 8 
Ausschüsse 

 
(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüs-

se außer den in der Gemeindeordnung 
oder in anderen gesetzlichen Vorschrif-
ten vorgeschriebenen Ausschüssen 
gebildet werden. Die Zahl der Aus-
schussmitglieder soll ungerade sein. 
 

(2) Der Rat kann für die Arbeit der Aus-
schüsse allgemeine Richtlinien aufstel-
len. 

 
(3) Alle Ausschüsse sind beratend tätig, 

soweit ihnen nicht durch Gesetz Ent-
scheidungsbefugnisse zustehen oder 
durch den Rat übertragen werden. 

 
(4) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in 

Angelegenheiten ihres Aufgabenberei-
ches die Entscheidungen dem Bürger-
meister zu übertragen. Der Rat kann 
sich für einen bestimmten Kreis von 
Geschäften oder für einen Einzelfall die 
Entscheidung vorbehalten. 

 

Dringlichkeitsentscheidungen des Hauptaus-
schusses oder des Bürgermeisters mit einem 
Ratsmitglied (§ 60 Abs. 1 und 2 GO) bedürfen 
der Schriftform. Das mitunterzeichnende Rats-
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oder in anderen gesetzlichen Vorschrif-
ten vorgeschriebenen Ausschüssen 
gebildet werden. Die Zahl der Aus-
schussmitglieder soll ungerade sein. 

 
(2) Der Rat kann für die Arbeit der Aus-

schüsse allgemeine Richtlinien aufstel-
len. 

 
(3) Alle Ausschüsse sind beratend tätig, 

soweit ihnen nicht durch Gesetz Ent-
scheidungsbefugnisse zustehen oder 
durch den Rat übertragen werden. 

 
(4) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in 

Angelegenheiten ihres Aufgabenberei-
ches die Entscheidungen dem Bürger-
meister zu übertragen. Der Rat kann 
sich für einen bestimmten Kreis von 
Geschäften oder für einen Einzelfall die 
Entscheidung vorbehalten. 
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(5) Der Hauptausschuss wird ermächtigt: 
 
a. Geldforderungen der Gemeinde bei 

Beträgen von mehr als 1.000,00 
EUR zu erlassen, 

b. Geldforderungen der Gemeinde bei 
Beträgen von mehr als 10.000 EUR 
befristet oder unbefristet niederzu-
schlagen, 

c. Geldforderungen der Gemeinde bei 
Beträgen von mehr als 15.000 EUR 
zu stunden.  
Eine Stundung darf nur befristet 
ausgesprochen werden. 

 
(6) Die Vorsitzenden der Ausschüsse kön-

nen vom Bürgermeister jederzeit Aus-
kunft über die Angelegenheiten verlan-
gen, die zum Aufgabenbereich ihres 
Ausschusses gehören; sie haben inso-
weit zum Zwecke der Unterrichtung ih-
res Ausschusses auch das Recht auf 
Akteneinsicht. 

 
 

§ 9 
Aufwandsentschädigung, Verdienst-

ausfallersatz 
 
(1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine 

Aufwandsentschädigung in Form eines 
monatlichen Pauschalbetrages nach Maß-
gabe der Entschädigungsverordnung. 

 
(2) Sachkundige Bürgerinnen bzw. sachkun-

(5) Der Hauptausschuss wird ermächtigt: 
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gen, die zum Aufgabenbereich ihres 
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dige Bürger und sachkundige Einwohne-
rinnen bzw. sachkundige Einwohner erhal-
ten für die Teilnahme an Ausschuss- und 
Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung. 
Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Ver-
tretungsfalles auch für die Teilnahme an 
Fraktionssitzungen als stellvertretendes 
Ausschussmitglied. Die Anzahl der Frakti-
onssitzungen, für die das Sitzungsgeld ge-
zahlt wird, wird auf 8 Sitzungen im Jahr 
beschränkt. 

 
(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben An-

spruch auf Ersatz des Verdienstausfalles. 
Der Verdienstausfall wird für jede Stunde 
der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit 
berechnet, wobei die letzte angefangene 
Stunde voll zu rechnen ist. Der Anspruch 
wird wie folgt abgegolten: 

 
a. Alle Rats- und Ausschussmitglieder er-

halten einen Regelstundensatz, es sei 
denn, dass sie ersichtlich keine finanzi-
ellen Nachteile erlitten haben. Der Re-
gelstundensatz wird auf 6,00 EUR fest-
gesetzt. 

 
b. Unselbständigen wird im Einzelfall der 

den Regelstundensatz übersteigende 
Verdienstausfall gegen entsprechenden 
Nachweis, z. B. durch Vorlage einer 
Bescheinigung des Arbeitgebers, er-
setzt. 

 

dige Bürger und sachkundige Einwohne-
rinnen bzw. sachkundige Einwohner erhal-
ten für die Teilnahme an Ausschuss- und 
Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung. 
Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Ver-
tretungsfalles auch für die Teilnahme an 
Fraktionssitzungen als stellvertretendes 
Ausschussmitglied. Die Anzahl der Frakti-
onssitzungen, für die das Sitzungsgeld ge-
zahlt wird, wird auf 8 Sitzungen im Jahr 
beschränkt. 

 
(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben An-

spruch auf Ersatz des Verdienstausfalles. 
Der Verdienstausfall wird für jede Stunde 
der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit 
berechnet, wobei die letzte angefangene 
Stunde voll zu rechnen ist. Der Anspruch 
wird wie folgt abgegolten: 

 
a. Alle Rats- und Ausschussmitglieder er-

halten einen Regelstundensatz, es sei 
denn, dass sie ersichtlich keine finanzi-
ellen Nachteile erlitten haben. Der Re-
gelstundensatz wird auf 6,00 EUR fest-
gesetzt. 

 
b. Unselbständigen wird im Einzelfall der 

den Regelstundensatz übersteigende 
Verdienstausfall gegen entsprechenden 
Nachweis, z. B. durch Vorlage einer Be-
scheinigung des Arbeitgebers, er- 
setzt. 
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c. Selbständige können eine besondere 
Verdienstausfallpauschale je Stunde 
erhalten, sofern sie einen den Regel-
satz übersteigenden Verdienstausfall 
glaubhaft machen. Die Glaubhaftma-
chung erfolgt durch eine schriftliche Er-
klärung über die Höhe des Einkom-
mens, in der die Richtigkeit der ge-
machten Angaben versichert wird. Der 
Verdienstausfallersatz wird in der Regel 
nur für die Zeit bis 19.00 Uhr gewährt. 

 
d. Personen, die einen Haushalt mit min-

destens 2 Personen führen und nicht 
oder weniger als 20 Stunden je Woche 
erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit 
der mandatsbedingten Abwesenheit 
vom Haushalt mindestens den Regel-
stundensatz. Auf Antrag werden statt 
des Regelstundensatzes die notwendi-
gen Kosten für eine Vertretung im 
Haushalt ersetzt. 

 
e. Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, 

die außerhalb der regelmäßigen Ar-
beitszeit aufgrund der mandatsbeding-
ten Abwesenheit vom Haushalt not-
wendig werden, werden auf Antrag in 
Höhe der nachgewiesenen Kosten er-
stattet. Kinderbetreuungskosten wer-
den nicht erstattet bei Kindern, die das 
14. Lebensjahr vollendet haben, es sei 
denn, besondere Umstände des Einzel-
falles werden glaubhaft nachgewiesen. 

 

c. Selbständige können eine besondere 
Verdienstausfallpauschale je Stunde  
erhalten, sofern sie einen den Regel-
satz übersteigenden Verdienstausfall 
glaubhaft machen. Die Glaubhaftma-
chung erfolgt durch eine schriftliche Er-
klärung über die Höhe des Einkom-
mens, in der die Richtigkeit der ge-
machten Angaben versichert wird. Der 
Verdienstausfallersatz wird in der Regel 
nur für die Zeit bis 19.00 Uhr gewährt. 

 
d. Personen, die einen Haushalt mit min-

destens 2 Personen führen und nicht 
oder weniger als 20 Stunden je Woche 
erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit 
der mandatsbedingten Abwesenheit 
vom Haushalt mindestens den Regel-
stundensatz. Auf Antrag werden statt 
des Regelstundensatzes die notwendi-
gen Kosten für eine Vertretung im 
Haushalt ersetzt. 

 
e. Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, 

die außerhalb der regelmäßigen Ar-
beitszeit aufgrund der mandatsbeding-
ten Abwesenheit vom Haushalt not-
wendig werden, werden auf Antrag in 
Höhe der nachgewiesenen Kosten er-
stattet. Kinderbetreuungskosten wer- 
den nicht erstattet bei Kindern, die das 
14. Lebensjahr vollendet haben, es sei 
denn, besondere Umstände des Einzel-
falles werden glaubhaft nachgewiesen. 
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f. In keinem Fall darf der Verdienstaus-
fallersatz den Betrag von 16,00 EUR je 
Stunde überschreiten. 

 
(4) Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 

Abs. 1 GO und Fraktionsvorsitzende - bei 
Fraktionen mit mindestens 10 Mitgliedern 
auch eine stellvertretende Vorsitzende 
bzw. ein stellvertretender Vorsitzender,  
mit mindestens 20 Mitgliedern auch 2  
stellvertretende Vorsitzende - erhalten  
neben den Entschädigungen, die den 
Ratsmitgliedern nach § 45 GO zustehen, 
eine Aufwandsentschädigung nach Maß-
gabe der Entschädigungsverordnung. 
 
 
 

 
(5) Die Fraktionen erhalten zu den Aufwen-

dungen der Geschäftsführung einen mo-
natlichen Sockelbetrag in Höhe von 80,00 
EUR sowie einen monatlichen Pauschal-
betrag in Höhe von 6,00 EUR für jedes  
der Fraktion angehörende Ratsmitglied. 
Über die Verwendung der Mittel ist ein 
Nachweis zu führen. 

 
§ 10 

Genehmigung von Rechtsgeschäften 
 

(1) Verträge der Gemeinde mit Rats- oder 
Ausschussmitgliedern sowie mit dem 
Bürgermeister oder dem Beigeordneten 
bedürfen der Genehmigung des Rates. 

f. In keinem Fall darf der Verdienstaus-
fallersatz den Betrag von 16,00 EUR je 
Stunde überschreiten. 

 
(4) Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 

Abs. 1 GO NRW und Fraktionsvorsitzende 
– bei Fraktionen mit mindestens acht Mit-
gliedern auch eine stellvertretende Vorsit-
zende / ein stellvertretender Vorsitzender, 
mit mindestens sechzehn Mitgliedern 
auch zwei stellvertretende Vorsitzende 
und mit mindestens vierundzwanzig Mit-
gliedern auch drei stellvertretende Vorsit-
zende – erhalten neben den Entschädi-
gungen, die den Ratsmitgliedern nach  
§ 45 GO NRW zustehen, eine Aufwands-
entschädigung nach § 46 GO NRW i. V. 
m. der Entschädigungsverordnung. 

 
(5) Die Fraktionen erhalten zu den Aufwen-

dungen der Geschäftsführung einen mo-
natlichen Sockelbetrag in Höhe von 80,00 
EUR sowie einen monatlichen Pauschal-
be-trag in Höhe von 6,00 EUR für jedes 
der Fraktion angehörende Ratsmitglied. 
Über die Verwendung der Mittel ist ein 
Nachweis zu führen. 

 
§ 10 

Genehmigung von Rechtsgeschäften 
 

(1) Verträge der Gemeinde mit Rats- oder 
Ausschussmitgliedern sowie mit dem 
Bürgermeister oder dem Beigeordneten 
bedürfen der Genehmigung des Rates. 
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(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 

 
a. Verträge, die auf der Grundlage 

feststehender Tarife abgeschlossen 
werden, 

b. Verträge, denen der zuständige 
Ausschuss auf der Grundlage einer 
von der Gemeinde vorgenommenen 
Ausschreibung zugestimmt hat, 

c. Verträge, deren Abschluss ein Ge-
schäft der laufenden Verwaltung  
(§ 41 Abs. 3 GO) darstellt. 

 
 

§ 11 
Bürgermeister 

 
(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung 

gelten im Namen des Rates als auf den 
Bürgermeister übertragen, soweit nicht 
der Rat sich oder einem Ausschuss für 
einen bestimmten Kreis von Geschäf-
ten oder für einen Einzelfall die Ent-
scheidung vorbehält. Im übrigen hat 
der Bürgermeister nach pflichtgemä-
ßem Ermessen darüber zu entschei-
den, welche Angelegenheit als Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung an-
zusehen sind.  

 
(2) Der Bürgermeister wird ermächtigt: 

a. zu entscheiden, ob ein wichtiger 
Grund vorliegt, wenn eine ehren-
amtliche Tätigkeit abgelehnt wird; 

 
(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 

 
a. Verträge, die auf der Grundlage 

feststehender Tarife abgeschlossen 
werden, 

b. Verträge, denen der zuständige 
Ausschuss auf der Grundlage einer 
von der Gemeinde vorgenommenen 
Ausschreibung zugestimmt hat, 

c. Verträge, deren Abschluss ein Ge-
schäft der laufenden Verwaltung  
(§ 41 Abs. 3 GO) darstellt. 

 
 

§ 11 
Bürgermeister 

 
(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung 

gelten im Namen des Rates als auf den 
Bürgermeister übertragen, soweit nicht 
der Rat sich oder einem Ausschuss für 
einen bestimmten Kreis von Geschäf-
ten oder für einen Einzelfall die Ent-
scheidung vorbehält. Im Übrigen hat 
der Bürgermeister nach pflichtgemä-
ßem Ermessen darüber zu entschei-
den, welche Angelegenheit als Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung an-
zusehen sind.  

 
(2) Der Bürgermeister wird ermächtigt: 

a. zu entscheiden, ob ein wichtiger 
Grund vorliegt, wenn eine ehren-
amtliche Tätigkeit abgelehnt wird; 
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b. über Rechtsbehelfe gegen Verwal-
tungsakte zu entscheiden; 

 
(3) Bürgermeister und Kämmerer ent-

scheiden über 
a. den Erlass von Geldforderungen 

der Gemeinde bei Beträgen bis zu 
1.000,00 EUR;  

b. die befristete und unbefristete Nie-
derschlagung von Geldforderungen 
der Gemeinde bei Beträgen bis zu 
10.000,00 EUR; 

c. die befristete Stundung von Geld-
forderungen der Gemein-de bei 
Beträgen bis zu 15.000,00 EUR; 

d. die Leistung von über- und außer-
planmäßigen Aufwendungen bzw. 
Auszahlungen bis zu einem Betrag 
von 15.000,00 EUR im Einzelfall 
und 

e. alternativ die Leistung von über-
planmäßigen Aufwendungen bzw. 
Auszahlungen bis zu 30 v. H. des 
jeweiligen Haushaltsansatzes. 

 
 

§ 12 
Stellvertretende Bürgermeister 

 
Der Rat wählt aus seiner Mitte ohne Ausspra-
che für die Dauer seiner Wahlzeit drei Stellver-
treterinnen bzw. Stellvertreter des Bürgermeis-
ters, die den Bürgermeister bei der Sitzungslei-
tung im Rat und bei der Repräsentation vertre-
ten. Die Reihenfolge der Stellvertreter ergibt 

b. über Rechtsbehelfe gegen Verwal-
tungsakte zu entscheiden; 

 
(3) Bürgermeister oder Kämmerer ent-

scheiden über 
a. den Erlass von Geldforderungen 

der Gemeinde bei Beträgen bis zu 
1.000,00 EUR;  

b. die befristete und unbefristete Nie-
derschlagung von Geldforderun-
gen der Gemeinde bei Beträgen 
bis zu 10.000,00 EUR; 

c. die befristete Stundung von Geld-
forderungen der Gemeinde bei Be-
trägen bis zu 15.000,00 EUR und 

d. die Leistung von unerheblichen 
über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen bzw. Auszahlungen 
bis zu einem Betrag von 15.000,00 
EUR im Einzelfall. 

 
 
 
 
 

 
§ 12 

Stellvertretende Bürgermeister 
 

Der Rat wählt aus seiner Mitte ohne Ausspra-
che für die Dauer seiner Wahlzeit drei Stellver-
treterinnen bzw. Stellvertreter des Bürgermeis-
ters, die den Bürgermeister bei der Sitzungslei-
tung im Rat und bei der Repräsentation vertre-
ten. Die Reihenfolge der Stellvertreter ergibt 
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sich aus dem Wahlergebnis. 
 
 

§ 13 
Beigeordnete 

 
aufgehoben 
 
 

§ 14 
Zuständigkeit für dienstrechtliche und  

arbeitsrechtliche Entscheidungen 
 
Der Bürgermeister tritt die dienstrechtlichen 
und arbeitsrechtlichen Entscheidungen, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Für 
Bedienstete in Führungspositionen werden 
Entscheidungen, die das beamtenrechtliche 
Grundverhältnis oder das Arbeitsverhältnis 
eines Bediensteten zur Gemeinde verändern, 
durch den Rat im Einvernehmen mit dem Bür-
germeister getroffen, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist. Das beamtenrechtliche 
Grundverhältnis erfasst alle Entscheidungen, 
die das statusrechtliche Amt berühren wie Er-
nennung, Versetzung in den Ruhestand und 
Entlassung. Bei angestellten Bediensteten 
werden alle Entscheidungen erfasst, die einer 
Begründung bzw. Änderung eines Arbeitsver-
trages bedürfen bzw. diesen bewirken wie Ab-
schluss, Änderung, Kündigung oder Aufhe-
bung von Arbeitsverträgen. 
 
Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, 
kann der Rat die Entscheidung mit einer 

sich aus dem Wahlergebnis. 
 
 

§ 13 
Beigeordnete 

 
aufgehoben 

 
 

§ 14 
Zuständigkeit für dienstrechtliche und  

arbeitsrechtliche Entscheidungen 
 

Der Bürgermeister tritt die dienstrechtlichen 
und arbeitsrechtlichen Entscheidungen, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Für 
Bedienstete in Führungspositionen werden 
Entscheidungen, die das beamtenrechtliche 
Grundverhältnis oder das Arbeitsverhältnis 
eines Bediensteten zur Gemeinde verändern, 
durch den Rat im Einvernehmen mit dem Bür-
germeister getroffen, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist. Das beamtenrechtliche 
Grundverhältnis erfasst alle Entscheidungen, 
die das statusrechtliche Amt berühren wie Er-
nennung, Versetzung in den Ruhestand und 
Entlassung. Bei angestellten Bediensteten 
werden alle Entscheidungen erfasst, die einer 
Begründung bzw. Änderung eines Arbeitsver-
trages bedürfen bzw. diesen bewirken wie Ab-
schluss, Änderung, Kündigung oder Aufhe-
bung von Arbeitsverträgen. 
 
Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, 
kann der Rat die Entscheidung mit einer 
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Mehrheit von 2/3 der gesetzlichen Zahl der 
Ratsmitglieder treffen. Kommt die Mehrheit 
nicht zustande, bleibt es bei der Personalkom-
petenz des Bürgermeisters. 
 
Bedienstete in Führungsfunktionen sind die 
Leiter der Fachbereiche. 
 
 

§ 15 
Vertretung in Unternehmen und Einrichtungen 
 
Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde in 
Organen von juristischen Personen oder Per-
sonenvereinigungen, an denen die Gemeinde 
beteiligt ist. Im Einzelfall kann der Rat anders 
bestimmen.  
 
 

§ 16 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ge-

meinde, die durch Rechtsvorschrift vorge-
schrieben sind, werden im „Amtsblatt  
Kreis Viersen“ vollzogen. 

 
(2) Zeit und Ort sowie die Tagesordnung der 

Ratssitzungen wer-den an den Bekannt-
machungstafeln am Rathaus in Elmpt,  
Laurentiusstraße 19, und am Verwal-
tungsgebäude in Niederkrüchten, Am 
Kamp 23, durch Aushang öffentlich be-
kanntgemacht. Die Aushangfrist beträgt  
8 Tage, bei abgekürzter Ladungsfrist drei 

Mehrheit von 2/3 der gesetzlichen Zahl der 
Ratsmitglieder treffen. Kommt die Mehrheit 
nicht zustande, bleibt es bei der Personalkom-
petenz des Bürgermeisters. 
 
Bedienstete in Führungsfunktionen sind die 
Leiter der Fachbereiche. 

 
 

§ 15 
Vertretung in Unternehmen und Einrichtungen 

 
Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde in 
Organen von juristischen Personen oder Per-
sonenvereinigungen, an denen die Gemeinde 
beteiligt ist. Im Einzelfall kann der Rat anders 
bestimmen.  

 
 

§ 16 
Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ge-

meinde, die durch Rechtsvorschrift vorge-
schrieben sind, werden im „Amtsblatt 
Kreis Viersen“ vollzogen. 

 
(2) Zeit und Ort sowie die Tagesordnung der 

Ratssitzungen werden an der Bekannt-
machungstafeln am Rathaus in Elmpt, 
Laurentiusstraße 19, durch Aushang öf-
fentlich bekannt gemacht. Die Aushang-
frist beträgt acht Tage, bei abgekürzter 
Ladungsfrist drei Tage (jeweils einschließ-
lich des Aushangs- und des Sitzungsta-
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Tage (jeweils einschließlich des Tages  
des Aushangs und des Sitzungstages).  
Die Abnahme darf frühestens am Tage 
nach der Ratssitzung erfolgen. Auf der  
Bekanntmachung sind der Zeitpunkt des 
Aushangs und der Zeitpunkt der Abnahme 
zu bescheinigen. 

 
(3) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in  

der durch Absatz 1 festgelegten Form in-
folge höherer Gewalt oder sonstiger un-
abwendbarer Ereignisse nicht möglich, so 
erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise 
durch Aushang an den in Absatz 2 ge-
nannten Stellen. Ist der Hinderungsgrund 
entfallen, so ist die öffentliche Bekanntma-
chung, sofern sie nicht durch Zeitab- 
lauf gegenstandslos geworden ist, nach-
richtlich nach Absatz 1 unverzüglich nach-
zuholen. 

 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Die Hauptsatzung tritt am 1. Januar 2002  in 
Kraft.  
 
 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Ge-
meinde Niederkrüchten vom 1. September 
1999 außer Kraft. 
 

ges). Die Abnahme darf frühestens am 
Tage nach der Ratssitzung erfolgen. Auf 
der Bekanntmachung sind der Zeitpunkt 
des Aushangs und der Zeitpunkt der Ab-
nahme zu bescheinigen. 
 
 

 
(3) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in 

der durch Absatz 1 festgelegten Form in-
folge höherer Gewalt oder sonstiger un-
abwendbarer Ereignisse nicht möglich, so 
erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise 
durch Aushang an den in Absatz 2 ge-
nannten Stellen. Ist der Hinderungsgrund 
entfallen, so ist die öffentliche Bekannt-
machung, so-fern sie nicht durch Zeitab-
lauf gegenstandslos geworden ist, nach-
richtlich nach Absatz 1 unverzüglich nach-
zuholen. 

 
 

§ 17 
In-Kraft-Treten 

 
Die Hauptsatzung tritt am 1. Januar 2002  in 
Kraft.  
 
 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Ge-
meinde Niederkrüchten vom 1. September 
1999 außer Kraft. 
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